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Begründung Antrag 03.02.2009

Sonderratssitzung des Stadtrates der Stadt Monheim am Rhein

Der heute von der FDP gemeinsam mit den Fraktionen SPD, Grüne und Peto gestellte Antrag soll in Zukunft gewährleisten, dass  Neu-Ansiedlungen von Unternehmen sich verträglich und homogen in die bestehende Unternehmens-Struktur des Rheinparks einfügen.

Aus diesen Gründen ist die Ansiedlung des Unternehmens IMR GmbH als nicht verträglich anzusehen. 

Es war deshalb die Ermächtigung der Verwaltung zur Rückabwicklung des Grundstückskaufvertrages vom 4.9.2008 zu beantragen. 

Dies überdies  vor dem Hintergrund, dass im Zusammenhang mit dem Grundstücksverkauf an die IMR GmbH sämtliche Entscheidungsgremien und insbesondere die hier anwesenden Ratsmitglieder sich von der IMR GmbH und der Verwaltung vor ihrer Entscheidung zur Zustimmung der Grundstückskaufverträge als nicht ausreichend informiert und zum Teil gar sogar bewusst getäuscht sehen. 

Sämtliche Vorlagen zum geplanten Verkauf der Grundstücke enthielten keinerlei offene Transparenz über die möglichen Gefährdungen und Belästigungen, welche von dem Recyclingunternehmen ausgehen könnten. Nicht einmal ansatzweise wurde darauf verwiesen, dass  durch das geplante Unternehmen nachteilige Auswirkungen wie Lärm, Verkehrsaufkommen, Feinstaub und andere äußerst gesundheitsschädigende Schadstoffemissionen verursacht werden könnten.

So enthielt z.B. auch die Vorlage im Haupt- und Finanzausschuss vom 04.09.2008 weder ein Hinweis darauf, dass ein solcher Betrieb nach dem Bundesimmissionsschutz-Gesetz (BImSchG) genehmigungspflichtig ist,  noch dass es bei der Ansiedlung eines solchen Unternehmens voraussichtlich zu erheblichen Bürgerprotesten kommen könnte. 

Es wurde in der Vorlage suggeriert, es handele sich bei dem  ansiedlungswilligen Unternehmen um ein hoch technologisch angelegtes Produktionsunternehmen. Bezeichnenderweise enthielt  die Vorlage  nicht einmal den Begriff „Schrott“ noch „Schrottverwerter“.

Nicht mit einem Wort wurde erwähnt, dass von einem  Betrieb dieser Art eine Lärmbelästigung und weitere Immissionsbeeinträchtigungen ausgehen werden. Auf Nachfragen wurde vielmehr von Seiten des Unternehmens und des Bürgermeisters versichert, dass „mit einer Lärmbelästigung nicht zu rechnen sei“ (Zitat Hafi vom 04.09.2009, nicht öffentlicher Teil) und Herr Waters hat in der MVV Aufsichtsratsitzung sogar ausdrücklich darauf verwiesen, dass „keinerlei Probleme erwartet werden“ (Zitat Hr. Waters).

Insbesondere auch die Vorgehensweise des Unternehmens, die Dringlichkeit des Vertragsabschlusses zu suggerieren, so schnell wie möglich erforderliche BImSch-Anträge auf den Weg zu bringen, um den Vertragsabschluss noch vor einer Genehmigung durch den Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Monheim am Rhein am 04.09.2008 – nämlich am gleichen Tag mittags - , untermauert die von nahezu allen Beteiligten empfundene Täuschung.

Bezeichnend ist, dass bis zum heutigen Tage ein entsprechender Antrag des Unternehmens nicht gestellt worden ist, obwohl dies  explizit die einzige  Begründung für die seitens des Bürgermeisters gefordert Dringlichkeitsentscheidung am 04.09.2008 hätte sein können. Vertraglich wurde   zudem die Einleitung des Verfahrens bis 31.12.2008 zugesichert.

Die Beantragung einer Teilbaugenehmigung, die womöglich allein das Ziel hatte, Tatsachen zu schaffen und damit das Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz zu beeinflussen, lässt Täuschungswillen  ebenfalls vermuten.

Auch das in Aussicht gestellte Gewerbesteueraufkommen ist mit größtem Bedenken zu betrachten. Eine prognostizierte Umsatzerzielung von 250 Millionen, dürfte nicht einmal ansatzweise bei dem geplanten Umfang des Betriebes zu erreichen sein.

So stellt sich die angegebene Tonnage pro Mitarbeiter  um ein Drittel unter denen von Vergleichsbetrieben dar. Dennoch soll aber  der Umsatz pro Mitarbeiter  viermal so hoch wie bei Vergleichsbetrieben sein.

Die Aussicht auf 100.000 t Tonnagen für die Bahnen der Stadt Monheim war  ein Kriterium, welches für die Ansiedlung eines solchen Unternehmens gesprochen hat. 

Selbstverständlich darf dies aber nicht so weit gehen, dass auf Kosten der Gesundheit der Bürger und Bürgerinnen der  Stadt Monheim eine Umsatzgarantie für die Bahnen der Stadt Monheim erreicht werden soll.  Zumal diese bereits seit mindestens 20 Jahren im defizitären Bereich geführt werden. Nach Auskunft der Geschäftsführung der Bahnen der Stadt Monheim beabsichtigt ein weiteres Monheimer Unternehmen seine Tonnagen zeitnah deutlich zu erhöhen,  so dass für die Bahnen der Stadt Monheim eine Umsatzsteigerung ohne die Ansiedlung eines derart immissionsträchtigen Unternehmens von bis zu 400 Prozent ohnehin zu erwarten ist.

Ein weiterer Aspekt, der für eine Vertragsrückabwicklung spricht, ist die Befürchtung der Abwanderung von bereits seit Jahren im Rheinpark ansässigen Unternehmen. Es ist zu befürchten, dass mit der Zeit bis zu 300 Arbeitsplätze sowie 50 Ausbildungsplätze verloren gehen. Ganz zu schweigen von dem Gewerbesteueraufkommen dieser Unternehmen.

Das war keine intelligente Wirtschaftsförderung. Nicht einmal ansatzweise hat diese geprüft, ob das interessierte Unternehmen in die vorhandene Unternehmensstruktur passt. Auch wenn es sich bei dem Areal um Industriegebiet handelt, kann dies doch nicht die Berechtigung dafür sein, dass Produktionsbetriebe, die in anderen Städten keine Aussicht auf Ansiedlung erhielten, in Monheim ihren Grundstein legen können. Bezeichnend ist, dass vergleichbare Unternehmen in anderen Städte in riesigen Industriearealen, dort insbesondere im Hafengebiet oder auf Arealen, welche kilometerweit von Wohnbebauung entfernt liegen, anzufinden sind.

Nach Abwägung sämtlicher Argumente, die vielleicht auch für eine Ansiedlung  derartiger Unternehmungen sprechen, wiegt der konkret zu befürchtende  Verlust einer Vielzahl von bereits vorhandenen Arbeitsplätzen sowie die unstreitig zu erwartende Immisionbelästigung und Gesundheitsbeeinträchtigung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Monheim am Rhein um ein Vielfaches. Auch der zu befürchtende Imageverlust des Rheinparks - und damit verbunden der Stadt Monheim am Rhein durch die Ansiedlung eines derart immisssionsverursachenden Schrottverwerters, würde enorm groß sein. 

Aus den vorgetragenen Gründen ist die erfolgte Antragsstellung aus unserer Sicht zwingend notwendig gewesen.

FDP Fraktion

Dr. Doris Schröder-Weber
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